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WICHTIGE HINWEISE
Beachten Sie bitte die im Internet veröffentlichten Fördergrundsätze ”Heimspiel” und prüfen Sie vor Antragstellung, 
ob Ihr Projekt für eine Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes infrage kommt.

Achten Sie bitte bei der Antragstellung auf Folgendes:

1. 
Verwenden Sie für Ihre Projektanträge die nachstehenden Antragsunterlagen der Kulturstiftung des Bundes.

2. 
Füllen Sie den Antrag am Computer oder mit Schreibmaschine aus.

3. 
Füllen Sie den Antrag vollständig aus.

4. 
Legen Sie schriftliche Erklärungen der von Ihnen angegebenen künstlerischen Leiter 

(z.B. Regisseure, Autoren,…) oder vergleichbaren verantwortlich Mitwirkenden bei, dass diese am Projekt 

mitwirken.

5. 
Als Antragstellende Theater sind im Fonds „Heimspiel“ nur (Stadt-) Theater zugelassen, wie sie in den Fördergrundsätzen Ziffer 3 beschrieben sind. Bitte beachten Sie auch, dass für die Finanzierung des Projekts mindestens 20% des Gesamtprojekts durch Eigenmittel des Theaters zu leisten sind. Fügen Sie hierzu eine schriftliches Erklärung bei.
Die Kulturstiftung des Bundes ist gehalten, die Förderung von Projekten abzulehnen oder bereits gewährte Mittel

zurückzufordern, wenn sich herausstellt, dass die Beschreibung oder der Kosten- und Finanzierungsplan eines

Projekts erhebliche Unrichtigkeiten enthält. Dies gilt ebenso, wenn sich wichtige Bestandteile Ihres Projekts

nachträglich ändern und Sie diese Änderungen der Stiftung nicht unverzüglich mitteilen.

Die von der Stiftung einberufene Jury kann nur über Ihr Projekt entscheiden, wenn Ihr Antrag fristgerecht vor

der Jurysitzung bei der Kulturstiftung eingeht. Für die Förderfähigkeit geben die zum Einsendeschluss vorliegenden

Unterlagen den Ausschlag. Informationen über die Termine der Jurysitzungen und den Einsendeschluss entnehmen

Sie bitte unserer Website (www.kulturstiftung-bund.de/heimspiel, „Antragsverfahren“). 
Für den Antrag genügt die einfache Einreichung (keine Zweitschriften).

Die Kulturstiftung des Bundes wird Ihnen umgehend eine schriftliche Bestätigung über den Eingang Ihres Antrags

zusenden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der Regel von uns aus keinen Kontakt mit Ihnen

aufnehmen können, um Unklarheiten oder Unvollständigkeiten des Förderantrags zu beheben. Die erneute

Einreichung abgelehnter Anträge ist nicht möglich.


	BEZEICHNUNG
	
	     

	

	STRASSE | NUMMER 
	
	     
	
	     

	

	POSTLEITZAHL | ORT
	
	     
	
	     

	

	TELEFON
	
	     

	

	FAX
	
	     

	

	E-MAIL
	
	     

	

	WEBSITE
	
	     

	



	Name
	
	     

	

	

	STRASSE | NUMMER 
	
	     
	
	     

	

	POSTLEITZAHL | ORT
	
	     
	
	     

	

	TELEFON
	
	     

	

	FAX
	
	     

	

	E-MAIL
	
	     

	

	WEBSITE
	
	     

	



1. Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Alle relevanten Änderungen

des Projekts und insbesondere seiner Finanzierung werde ich unverzüglich der Kulturstiftung des Bundes mitteilen.

2. Mir ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes nicht

besteht. Die Stiftung gewährt Fördermittel nur auf Grundlage eines Fördervertrags, der die vom Antragsteller

eingereichte Beschreibung des Projekts und seine Kalkulation zugrunde legt. Wenn ein Antragsteller die

Entscheidung der Stiftung durch falsche Angaben in diesen Unterlagen oder in diesem Antrag herbeigeführt

hat, kann die Stiftung alle Auszahlungen verweigern und bereits ausgezahlte Mittel vom Antragsteller zurückfordern.

3. Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Kulturstiftung des

Bundes meine Daten speichern und an Dritte weitergeben kann, soweit dies für die geplante Förderung meines

Projekts notwendig ist. Ich bin insbesondere einverstanden, dass die Kulturstiftung des Bundes meine Angaben

zur internen Dokumentation und Verwaltung speichert sowie den Mitgliedern von Stiftungsrats und Jury zur

Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt gibt und mein Name zusammen mit meinem Projekt der Öffentlichkeit bekannt

gegeben wird, sofern eine Förderentscheidung zu meinen Gunsten ergeht.

	ORT, DATUM
	     
	UNTERSCHRIFT



PROJEKTTITEL

	     


UNTERTITEL
	     


KÜNSTLER / INNEN BZW. MITWIRKENDE UND KÜNSTL. LEITUNG (Bitte Zusagen beifügen und Herkunftsländer angeben)
	     


Veranstaltungsort(e) (Bitte Zusagen beifügen) 

	     



BEGINN UND LAUFZEIT DER VERANSTALTUNG(EN) (Recherchephase, Probephase, erste Vorstellung, ggf. letzte Vorstellung)
	     



Vorläufiger ankündigungstext (max. 700 Zeichen)
	     




Sie können ihrem Förderantrag ergänzende Materialien beifügen, um Charakter und Bedeutung des Projekts

weiter zu verdeutlichen (z.B. zusätzliche Erläuterungstexte, Abbildungen, Bild- und Tonmedien). Bitte beachten 
Sie, dass Sie ergänzende Materialien nur zurückgesandt erhalten, soweit dies keinen außergewöhnlichen Aufwand verursacht. Bitte listen Sie die von Ihnen übersandten ergänzenden Materialien vollständig auf:
	     



Bitte stellen Sie auf dieser Seite Ihr Projekt inhaltlich vor. Informieren Sie auch über die Vor-Ort-Recherchen und

Wie Sie mit dem Projekt ein neues Publikum fürs Theater gewinnen wollen. 
(ca. 3100 Zeichen / Schriftgröße 11 Punkt)
	     



Das Ziel des Fonds ist es, ein neues Publikum für Theater zu interessieren. Bitte beschreiben Sie hier kurz, mit

Welchen Einrichtungen oder Institutionen Sie Zusammenarbeiten werden, um eine Wirkung des Projekts über 

den eigentlichen Förderzeitraum hinaus zu gewährleisten.
	     



Bitte unterstützen Sie die Kulturstiftung durch ihre Antworten auf die folgenden Fragen bei der Bewertung und eventuellen Anpassung des Fonds für Theaterprojekte

Welche konkreten Ziele hoffen Sie als Ergebnis einer erfolgreichen Durchführung des Projektes zu verwirklichen

und wie möchten Sie diese nachhaltig vermitteln?
	     



An welchen zahlenmäßig messbaren Faktoren könnte sich nach Durchführung des Projektes ablesen lassen, ob

bzw. in welchem Maß Ihre Ziele verwirklicht wurden? Bitte geben Sie jetzt für jedes Projektziel einen geschätzten

Zahlenwert an (z.B. Zuschauerzahlen, Anzahl der Presseberichte, etc.).

	     



Bitte beachten Sie, dass die Kulturstiftung des Bundes Ihr Projekt nicht fördern darf, wenn Sie dafür Förderung

von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien oder einer von diesem ständig geförderten

Einrichtung erhalten (z.B. Hauptstadtkulturfonds; Fonds Darstellende Künste; Fonds Soziokultur). 
Beim Ausfüllen der folgenden Formulare bitte alle Beträge auf volle hundert Euro runden! 

Umfasst z.B. Personalkosten, Kosten für Material oder Reise- und Mietkosten, etc. Setzen Sie bitte die tatsächlichen

Zahlbeträge an und stellen Sie diese hier in einer Kurzfassung mit 6 Positionen zusammen. Legen Sie bitte

außerdem eine detaillierte Langfassung des Kosten- und Finanzierungsplans als Anlage bei. Bei der Erstellung

der Langfassung des Kosten- und Finanzierungsplans beachten Sie bitte den am Ende des Antrags beiliegenden

Leitfaden und das Muster eines Kosten- und Finanzierungsplans, das auch als Datei zum Download bereit steht.

Sachleistungen und Leistungen, die entweder aus dem laufenden Etat einer Institution getragen werden

(z.B. die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, Technik, Unterkünften, ständigen Mitarbeitern, etc.) oder

z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten, also Leistungen, für die keine Mittel fließen, können weder auf der Einnahmen- noch

auf der Ausgabenseite im Kosten- und Finanzierungsplan aufgenommen werden.

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	Summe der eingeplanten Gesamtkosten
	
	0 FORMTEXT 

0,00

	EUR



Umfasst z.B. eigene Geldmittel (Eigenanteil). Bitte geben Sie ausschließlich Beträge an, die

tatsächlich gezahlt werden. Wenn öffentliche oder private Förderungen angegeben werden, muss

dem Antrag eine schriftliche Zusage des Förderers beigefügt werden.
	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	Summe der gesicherten Finanzierung
	
	0 FORMTEXT 

0,00

	EUR



Z.B. durch öffentliche Träger, Koproduzenten, Sponsoren.

Bitte geben Sie die von Ihnen beantragten Förderungen vollständig an, und legen Sie schriftliche Absichtserklärungen

des jeweiligen Förderers für jede angegebene Förderung bei.
	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	Summe eingeplanter, noch nicht gesicherter Finanzierungen
	
	0 FORMTEXT 

0,00

	EUR



Z.B. durch Verkauf von Eintrittskarten oder Katalogen.
	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	     
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	Summe eingeplanter, noch nicht sicherer Einnahmen
	
	0 FORMTEXT 

0,00

	EUR



Bitte tragen Sie in die nachfolgende Übersicht die auf den vorangegangenen Seiten 6 und 7 ermittelten Summen

hier noch einmal zusammenfassend ein.

	A
	8.1. Summe der eingeplanten Gesamtkosten
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	B
	8.2. Summe der gesicherten Finanzierung
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	C
	8.3. Summe eingeplanter, noch nicht gesicherter Finanzierungen
	
	     
	EUR

	
	
	
	

	D
	8.4. Summe eingeplanter, noch nicht sicherer Einnahmen
	
	     
	EUR


Subtrahieren Sie jetzt bitte die Beträge B, C und D vom Betrag A, um die bei der Kulturstiftung des Bundes beantragte Förderung zu ermitteln.
	 Bei der Kulturstiftung des Bundes beantragte Förderung
	
	0 FORMTEXT 

0,00

	EUR



Bitte beachten Sie, dass die Förderung ausgeschlossen ist, wenn vor der nächsten Jurysitzung das Projekt bereits

begonnen hat oder für das Projekt Ausgaben anfallen sollen. Den Termin der nächsten Jurysitzung finden Sie auf unserer Website: www.kulturstiftung-bund.de/heimspiel, „Antragsverfahren“.
	Erste Ausgabe zum
	
	Tag
	  
	Monat
	    
	Jahr
	    

	
	
	
	
	
	
	
	

	Letzte Ausgabe zum
	
	Tag
	  
	Monat
	    
	Jahr
	    



Bitte bedenken Sie dabei, dass Auszahlungen der Stiftung im Normalfall frühestens sechs Wochen nach der Jury-

Entscheidung möglich sind.

	Erste Ausgabe zum
	
	Tag
	  
	Monat
	    
	Jahr
	    
	
	     
	EUR


	Weitere Zahlung im Jahre
	     
	In Höhe von
	     
	EUR


	Weitere Zahlung im Jahre
	     
	In Höhe von
	     
	EUR


	Weitere Zahlung im Jahre
	     
	In Höhe von
	     
	EUR


	                        Summe eingeplanter Auszahlungen (entsprechend 8.5.)
	0 FORMTEXT 

0,00

	EUR



Bitte geben Sie auf dieser Seite noch einmal zusammenfassend die wichtigsten Daten ein.

	Antragsteller
	     

	
	

	theater
	     

	
	

	Projekttitel
	     

	
	

	Untertitel
	     

	
	

	künstlerische Leitung
	     

	
	

	Künstler/innen und Mitwirkende
	     

	
	

	Veranstaltungsort(e))
	     

	
	

	Beginn und Laufzeit 

Der Veranstaltung(en
	     


	Eingeplante Gesamtkosten
	     
	EUR


	gesicherte finanzierung
	     
	EUR


	eingeplante finanzierung (z.b. sponsoren)
	     
	EUR


	eingeplante einnahmen (z.b. eintritt/kataloge)
	     
	EUR


	beantragte förderung
	     
	EUR


	erste auszahlung zum
	     



Leitfaden zur Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplanes

im Antragsverfahren der Kulturstiftung des Bundes

1. Der Projektträger wird bei der Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplanes (KFP) darum gebeten,

ein Kopffeld anzulegen mit Projektnamen / Projekt-Nr. / Netto-KFP (bei Vorsteuerabzugsberechtigung)

oder Brutto-KFP (im Übrigen) und dem jeweiligen Erstellungsdatum. Um die Transparenz des KFP zu gewährleisten,

sollten soweit dies möglich ist, in den Positionen Bemessungs- bzw. Berechnungsgrundlagen und Kalkulationsgrößen

genannt werden.

2. Ist der Projektträger vorsteuerabzugsberechtigt, müssen die Zuwendungen der Kulturstiftung des Bundes,

weitere zu erwartende Fördermittel sowie bare Eigenmittel netto gleich brutto behandelt werden.

Andere Einnahmen, z.B. aus Eintrittsgeldern und Publikationsverkäufen sind netto auszuweisen.

3. Sachleistungen und Leistungen, die entweder aus dem laufenden Etat einer Institution getragen werden

(z.B. die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen, Technik, Unterkünften, ständigen Mitarbeitern etc.) oder

z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten, also Leistungen, für die keine Mittel fließen, können weder auf der Einnahmennoch

auf der Ausgabenseite im Kosten- und Finanzierungsplan aufgenommen werden.

4. Der Projektträger wird bei geplanten Reise- und Übernachtungskosten verpflichtet, die Vorgaben des

Bundesreisekostengesetzes (BRKG) einzuhalten. Pauschale Abgeltungen - insbesondere mit Honoraren - sind

grundsätzlich unzulässig.

Für Übernachtungskosten gilt grundsätzlich:

- ohne Belege können bis zur 20,- EUR Übernachtungsgeld gezahlt werden

- mit Belegen (z.B. Hotelrechnung) bis zu 60,- EUR

- darüber hinausgehende Ausgaben für Übernachtungen sind nur insoweit zuwendungsfähig, wie deren

Notwendigkeit begründet wird.

Bei Tagegeldern sind folgende Tagegeldsätze zu beachten (Deutschland):

- 24 Stunden Abwesenheit von der Wohnung = 24,- EUR

- weniger als 24Stunden, aber mindestens 14 Stunden Abwesenheit von der Wohnung = 12,- EUR

- weniger als 14 Stunden, aber mindestens 8 Stunden abwesend ist = 8,- EUR.

Bei Übernachtung in einem Hotel mit Frühstück, verringert sich der Tagegeldsatz um 4,60 EUR, im Ausland um

20% des jeweiligen Auslandstagessatzes (zu finden in der Auslandsreisekostenverordnung).

Sollte statt einem Tagegeld ein Cateringunternehmen für die Bewirtung beauftragt werden, dürfen die Kosten

pro Kopf nicht über die jeweilige Tagegeldpauschale hinausgehen. Die Bewirtung von Mitarbeitern oder anderweitig

Beschäftigten ist neben der Zahlung eines Gehaltes oder Honorars unzulässig.

Für Fahrtkosten gilt, dass grundsätzlich nur die niedrigste Beförderungsklasse erstattet werden kann.

Wird ein Flugzeug aus dienstlichen oder wirtschaftlichen Gründen benutzt, werden die Kosten der niedrigsten

Klasse erstattet (dienstlich: z.B. terminbedingt, wirtschaftlich: z.B. Flug günstiger als Bahn).

Gemäß § 4 Abs. 4 BRKG sind Taxi- und Mietwagenkosten nur erstattungsfähig, wenn ein triftiger Grund für deren

Benutzung vorlag (z.B. schweres Gepäck, Zeitnot, andere Beförderungsmittel standen nicht zur Verfügung o. ä.).

Andernfalls ist nur eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,20 EUR je zurückgelegtem Kilometer erstattungsfähig.

Kosten für die Benutzung eines privaten Pkw können gemäß § 5 BRKG ausschließlich in Höhe von 0,20 EUR

(kleine Wegstreckenentschädigung) bzw. 0,30 EUR (große Wegstreckenentschädigung) pro Kilometer erstattet

werden. Benzinrechnungen sind als solche daher nicht erstattungsfähig. Dies gilt auch bei der Vereinbarung

einer Reisekostenerstattung gegenüber Dritten. Die kleine Wegstreckenentschädigung findet vorrangig und

höchstens bis zu einem Gesamtbetrag von 130,00 EUR Anwendung.

Bei der großen Wegstreckenentschädigung (ohne Begrenzung des maximalen Betrages), muss ein besonderes

dienstliches Interesse (keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, schweres Gepäck, Zeitnot) bestehen.

5. Weitere Regelungen bezüglich der Abrechnung von Reisekosten sowie jeglicher anderer Kosten finden Sie

im Internet auf unserer Website: www.kulturstiftung-bund.de (Förderung – Häufig gestellte Fragen).

Das vollständige Bundesreisekostengesetz sowie weitere Gesetze finden Sie unter www.bundesregierung.de
(Gesetze – Bundesreisekostenrecht).

Muster zur Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplanes (Ausgaben)

im Antragsverfahren der Kulturstiftung des Bundes

Zur eigenen Bearbeitung nutzen Sie bitte die Excel-Tabelle ‘Kosten- und Finanzierungsplan zur Bearbeitung’.

Sie finden die Datei auf unserer Internetseite (www.kulturstiftung-des-bundes.de/foerderantrag) unterhalb

der pdf-Datei des Antrages.


Muster zur Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplanes (Einnahmen und Deckungsmittel)

im Antragsverfahren der Kulturstiftung des Bundes

Kulturstiftung des bundes | franckeplatz 1 | 06110 Halle (Saale)
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PROJEKTNUMMER





DATUM





4. angaben zum projekt





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES





PROJEKTTITEL





(WIRD  VON DER KSB AUSGEFÜLLT)





2. ANTRAGSTELLER (für das projekt verantwortl. unterzeichner/ Mitglied der Künstl. Leitung)





1. ANTRAGSTELLENDES THEATER (führt das projekt federführend durch und verwaltet die  mittel)





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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Förderantrag


Heimspiel





3. zusicherung des Antragstellers





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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5. ergänzende materialien





6.1. kurzdarstellung des projektes





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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6.2. zusammenarbeit vor ort





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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7. Auswertung des projekts





7.1. Ziele des projekts





7.2. verwirklichung der projektziele





8. kosten und finanzierung





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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8.1. eingeplante gesamtkosten des projekts





8.2. bereits gesicherte finanzierung des projekts





8.3. eingeplante, noch nicht gesicherte finanzierung des projekts





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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8.3. eingeplante, noch nicht sichere einnahmen des projekts





8.5. bei der kulturstiftung des bundes beantragte förderung





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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9. geplanter zeitraum der ausgaben für das projekt





10. eingeplante auszahlung der beantragten förderung





11. zusammenfassung





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES





Anlage 1 von 4





Anlage 2 von 4





KULTURSTIFTUNG


DES


BUNDES
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